
I N F O R M A T I O N S B L A T T 

zur Anwendung der 

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen bei zeitweiser Aufgabe der Schweine-
haltung in den zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) amtlich ange-
ordneten Sperr- und Restriktionszonen (Schutz- und Überwachungszonen) in Mecklen-
burg-Vorpommern 

Zweck der Zuwendung: Um eine weitere Ausbreitung der Tierseuche ASP zu verhindern, hat 
das Land Mecklenburg-Vorpommern eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Diese Richtlinie 
ist ein Baustein der Strategie des Landes und eine flankierende Maßnahme. 

Ziel: Durch die Aufgabe von Klein- und Kleinsthaltungen in Restriktionsgebieten soll das Risiko 
der Einschleppung und Verbreitung reduziert werden. 

Nebeneffekt: Die bei der Ausweisung von ASP-Restriktionsgebieten rechtlich vorgeschriebe-
nen Verbringungsbeschränkungen sowie die sich ergebenden Vermarktungs- und Absatz-
schwierigkeiten sind für die Betriebe, deren wirtschaftliches Überleben vorwiegend oder gänz-
lich von der Schweineproduktion abhängt, existenzbedrohend. Um diese Risiken zu minimie-
ren, soll die zeitweise Aufgabe der Schweinehaltung in Beständen bis zu 100 Tieren unter-
stützt werden. 

Räumliche Begrenzung: Gefördert wird die zeitweise Aufgabe der Schweinehaltung aus-
schließlich in amtlich angeordneten Sperrzonen I bis III und Restriktionszonen (Schutz- und 
Überwachungszonen) zur Bekämpfung der ASP in Mecklenburg-Vorpommern. 

Bewilligungsbehörde: Alle Anträge werden durch das  

Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 
Dezernat IF - Investive Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft 
Bleicherufer 13 
19053 Schwerin 

bearbeitet. 

Förderhöhe: Die auf Antrag gewährte Zuwendung beträgt einmalig 200 Euro je Schwein und 
ist begrenzt auf höchstens 100 Schweine. 

Verpflichtungen der Halter: Bei Inanspruchnahme der Förderung verpflichten sich die Halter, 
für mindestens 24 Monate keine Schweine in den Sperrzonen mehr zu halten. Eine entspre-
chende Erklärung ist im Antrag enthalten. 

Sofern die Sperrzonen und Restriktionszonen über diesen Zeitraum hinaus fortgelten, gilt das 
Haltungsverbot bis zur Aufhebung der tierseuchenrechtlichen Verfügung. 

Der Halter hat zudem durch Vorlage entsprechender Dokumente im Verwendungsnachweis 
die Schlachtung oder den Verkauf der Schweine gegenüber der Bewilligungsbehörde zu be-
legen. 

Rolle der Tierseuchenkasse: Entscheidend für die Berechnung des Zuschusses ist die Anzahl 
der Schweine pro Bestand, die der Tierseuchenkasse des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
per Stichtagsmeldung (jährlich 3. Januar) gemeldet worden sind. Wird ein Tierbestand nach 
dem Stichtag neu gegründet, wiederaufgebaut, eine Tierhaltung neu begonnen bzw. wieder-
aufgenommen, so gelten die fristgerecht der Tierseuchenkasse M-V gemeldeten Tierzahlen. 
Der Halter hat den aktuellen Beitragsbescheid der Tierseuchenkasse als Beleg mit dem Antrag 
bei der Bewilligungsbehörde einzureichen und weist damit die Haltung nach. 

Rechtliche Einordnung in EU-Recht: Die Auszahlung von Zuwendungen gemäß dieser Richt-
linie stellt eine Beihilfe dar und kann daher nur im Rahmen der EU-rechtlichen Vorgaben er-
folgen. 



Die Förderung erfolgt als De-minimis-Beihilfe nach VO (EU) Nr. 1408/2013, d. h. ein Schwei-
nehalter kann Beihilfen in Höhe von insgesamt 20.000,- Euro in drei Steuerjahren erhalten, 
ohne dass die EU dies als unzulässigen Eingriff in den gemeinsamen Markt werten würde. 

Obergrenze der Bezuschussung: Die geltende De-minimis-Obergrenze bedingt, dass dieses 
Programm nur für Tierhalter mit Tierbeständen von maximal 100 Tieren (Obergrenze 20.000,- 
Euro: 200,- Euro je Tier = Ausgleich für höchstens 100 Tiere je Haltung) zur Anwendung kom-
men kann. 

 

 


